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Beilage 1 
 
 
 
MITGLIEDERBEITRÄGE AB 1.1.2023  
 
Kategorie Beiträge in CHF jährlich 
 
Clubbeitrag Aktive: 
Erwachsene nach dem 19. Altersjahr 330 
Jugendliche bis zum 19. Altersjahr (verlängert bis 31.12.) 200 
Kinder bis zum 16. Altersjahr (verlängert bis 31.12.) 130 
Funktionäre, Frei- und Ehrenmitglieder beitragsfrei 
 
Investitionsbeitrag z.G. Dojosanierung alle aktiven Mitglieder:  pauschal CHF 
Erwachsene 50  
Jugendliche 40  
Kinder 30  
 
Jahresmarke 2023 SJV (Schweizerischer Judo und Ju-Jitsu Verband)  
Weiterverrechnung gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung SJV 
Zur Zeit gültiger Tarif: 
ab Jahrgang 2009 und älter 70 
bis Jahrgang 2010 und jünger 40 
Kein Familienrabatt 
Aenderungen jederzeit vorbehalten 
 
 
Passivmitgliedschaft JJJCS pro Person mindestens 30 
 
 
In Härtefällen aufgrund eines schriftlich begründeten Gesuches entscheidet der Vorstand über 
Sonderregelungen in eigener Kompetenz. 
 
Die Beiträge müssen innert 30 Tagen nach Rechnungstellung entrichtet werden. 
 
Dieses Einlageblatt der Statuten ist gültig ab 1. Januar 2023 und ersetzt alle früheren Ausgaben. 
 
Stimmberechtigt sind weiterhin alle Mitglieder nach vollendetem 16. Altersjahr (verlängert bis 31.12.). 
 
Beschluss der Mitgliederversammlung vom 29.06.2021 in Spiez. 
 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
Micha Blatti Corinne Gerber 
 
 

  


